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§5

Übernahme der Kosten für Hauswirtschaftspflege
(1) Der für die Übernahme der Kosten für Hauswirtschafts

pflege aus staatlichen Mitteln maßgebende. Freibetrag vom 
monatlichen Nettoeinkommen der betreuten Bürger wird auf 
350 M erhöht. Für Ehepaare gilt weiterhin ein Einkommens- 
freibetrag von 500 M.

(2) Die Bestimmungen des §18 Absätze! und 3 der Sozial
fürsorgeverordnung vom 4. April 1974 über die Inanspruch
nahme von Pflegegeld, Blindengeld oder Sonderpflegegeld 
sowie die Inanspruchnahme unterhaltsverpflichteter Angehö
riger für die Kosten der Hauswirtschaftspflege finden weiter
hin Anwendung.

§ 6
t
• Weitere Entlastung Werktätiger

von familienrechtlichen Unterhaltsverpflichtungen
Die in den §§23 und 24-der Sozialfürsorgeverordnung vom 

4. April 1974 festgelegten Freibeträge für das Nettoeinkom
men Unterhaltsverpflichteter werden von 750 M auf 900 M 
bzw. von 950 M auf 1100 M erhöht.

Schlußbestimmungen

§7
Bereits bisher gewährte Sozialfürsorgeleistungen dürfen 

durch Einkommenserhöhungen infolge lohnpolitischer Maß-

Г »

* nahmen oder Erhöhung der Renten nicht vermindert wer
den.

§ 8

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 1976 in Kraft.

(2) Die Bestimmungen der §§ 3 bis 5, 7, 11 bis 15, 17, 18, 23 
und 24 der Sozialfürsorgeverordnung vom 4. April 1974 sind 
unter Berücksichtigung der in dieser Verordnung festgelegten 
Verbesserungen anzuwenden.

(3) Der Minister für Gesundheitswesen wird ermächtigt, 
auf der Grundlage dieser Verordnung eine Neufassung der 
Sozialfürsorgeverordnung vom 4. April 1974 im Gesetzblatt 
bekanntzumachen.

Berlin, den 29. Juli 1976

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

S i n d e r m a n n
Vorsitzender

Der Minister für Gesundheitswesen 
Prof.Dr. sc. med. M e c k l i n g e r
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